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Kreuzung Schmeddingstraße / Waldeyerstraße verkehrssicherer gestalten 

Antrag lfd. Nr. A-W/0018/2023 der'CDU-F:raktion der Bezirksvertretung 
Münster-West aus der Sitzung vom 14.08.2023 

Die Verwaltung wurde beauftragt, Maßnahmen zu prüfen, um die Kreuzung Schmedding­ 
straße / Waldeyerstraße sicherer zu gestalten. Es wird im Rahmen des Antrags angeregt, 
die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen jeweils doppelseitig aufzustellen. Alternativ soll an 
der Schmeddingstraße in Fahrtrichtung Sentruper Straße auf Höhe der Einmündung 
Waldeyerstraße die Aufstellung eines Stoppschilds geprüft· werden. Ebenfalls wird ein 
Grünrückschnitt des verkehrsbegleitenden Grüns angeregt. Der Antrag wird damit begrün- 

. det, dass die Slchtverhältnlsse für den aus der Schmeddingstraße in Fahrtrichtung Sentru­ 
per Straße ausfahrenden Verkehr' sowie den auf der Waldeyerstraße in Fahrtrichtung Re­ 
digerstraße befindlichen Verkehr aufgrund einer Grünbepflanzung eingeschränkt seien. 

Sichtbeziehung 

Die Sichtbeziehung wurde im Rahmen eines Ortstermins sowie mit Hilfe der Bere.chnung 
eines Sichtdreiecks auf das Erfordernis eines Grünrückschnitts hin überprüft. Im Ergebnis 
wurde zugunsten der Sichtbeziehung nach Rückmeldung des Amtes für Umwelt, Grünflä­ 
chen und Nachhaltigkeit veranlasst, den Grünbewuchs deutlich zurückzuschneiden. 

Vorfahrtsregelnde Verkehrszeichen 

Die Anordnung eines Stoppschilds (VZ 206) stellt einen nicht unerheblichen Eingriff in den 
fließenden Verkehr dar und ist daher gemäß der Straßenverkehrs.-Ordnung nur anzuord­ 
nen, sofern die Sichtverhältnisse an einer Kre_uzung oder Einmündung es zwingend erfor­ 
dern, es wegen der. örtlichen Verhältnisse schwierig ist, die Geschwindigkeit eines heran­ 
nahenden Fahrzeugs zu beurteilen oder ein anderer Sonderfall vorliegt. Bei der Kreuzung 
Schmeddinqstraße / Waldeyerstraße liegt ein solcher Sonderfall nicht vor und die Verkehrs­ 
regelung per VZ 205 hat sich in der Vergangenheit bereits bewährt. Es besteht zudem nach 
Rückmeldung der Polizei keine Unfalllage. Die Anordnung eines Stoppschilds kommt daher 
nach aktuellem Stand rechtlich nicht in 'Betracht. Es ist jedoch geplant, zur Verdeutlichung · 
der Vorfahrtsregelung das VZ 205.an der Schmeddingstraße auf Höhe der Einmündung 
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Waldeyerstraße in Fahrtrichtung Sentruper Straße doppelseitig aufzustellen. Einer-doppel­ 
seitige~ Autstellunq des die Vorfahrt gewährenden Verkehrszeichens (VZ 301) ist jedoch 
nicht erforderlich. 

Der Kreuzungsbereich wird zudem Gegenstand der Überplanung bzw. Umgestaltung der 
Fahrradstraßen Schmeddingstraße und Waldeyerstraße sein. 


